Gebaudeeinmessungspflicht 570 [l MONSTER

Was Sie dartber wissen sollten %4 vermESSUNGS-
¥ UND KATASTERAMT

Warum miussen Sie Ihr Gebaude einmessen lassen?

Der aktuelle Nachweis des Grundstlcks- und Gebaudebestandes ist ein wesentlicher und wichtiger Bestandteil
des Liegenschaftskatasters. Im Kataster sind fiir das Landesgebiet alle Liegenschaften (Flurstiicke und Gebau-
de) darzustellen und zu beschreiben.

Das Kataster dient dabei Verwaltung, Wirtschaft, Planung und dem privaten Rechtsverkehr. So tragt das Katas-
ter dafiir Sorge, dass Geschéfts- und Planungsprozesse im Bereich von Grundstiicken und Gebauden rei-
bungslos funktionieren. Zum Beispiel ist in vielen Fallen eine Beleihung des Grundstiickes oder Gebaudes nicht
moglich, wenn das Gebé&ude nicht in Bezug auf die Grundstiicksgrenzen eingemessen ist.

Welche Gebaude missen Sie einmessen lassen?

Unter die Einmessungspflicht fallen alle Geb&ude bzw. bauliche Anlagen mit Wohn-, Aufenthalts- oder Nut-
zungsraumen, die ausreichend bestandig und standfest sind.

Dies gilt fur neu errichtete bzw. in ihrem &uReren Grundriss veranderte Gebaude. Hierzu gehéren zum Beispiel
Industriebauten, Wohn- und Geschéftshauser, Wohnhauserweiterungen, Garagen, Wintergérten, unterirdische
Bauten (Keller, Garagen) und landwirtschaftliche Geb&ude.

Ab wann unterliegen Gebaude der Einmessungspflicht?

Seit Inkrafttreten des Vermessungs- und Katastergesetzes am 01.08.1972 besteht erstmals eine Einmessungs-
pflicht fir Gebaude.

Gebaude oder Gebaudeteile, die ab diesem Zeitpunkt errichtet wurden, missen also eingemessen werden.
Eine Verjahrung der Einmessungspflicht sieht das Gesetz nicht vor.

Wer ist verpflichtet, die Einmessung zu veranlassen und wer tragt die Kosten?

Der Eigentimer oder der Erbbauberechtigte ist verpflichtet, sein Gebaude auf seine Kosten einmessen zu las-
sen. Er hat dies selbststandig zu beantragen, da die Einmessungspflicht mit Fertigstellung der Baumaflinahme
entsteht und es daher keiner speziellen Aufforderung des Vermessungs- und Katasteramtes bedarf.

Beim Kauf eines nicht eingemessenen Gebaudes geht die Einmessungspflicht auf den neuen Eigentiimer tber.
Unabhéngig von den im Kaufvertrag getroffenen privatrechtlichen Vereinbarungen bleibt der Neubesitzer in der
Pflicht, sein neuerworbenes Geb&dude vermessen zu lassen. Solange das Gebadude nicht eingemessen ist, geht
die Einmessungsverpflichtung auch bei weiteren Verkaufen an den jeweiligen nachsten Eigentiimer Gber.

Wer darf Geb&aude einmessen?
Die Fuhrung des Liegenschaftskatasters ist eine 6ffentliche Aufgabe.

Gebaudeeinmessungen sind Vermessungen, die der Fortfuhrung des Liegenschaftskatasters dienen. Diese
Vermessungen durfen nur vom zustandigen Vermessungs- und Katasteramt und den Offentlich bestellten Ver-
messungsingenieuren (ObVI) durchgefiihrt werden.

Kdnnen Lage- oder Bauplane eine Gebdudeeinmessung ersetzen?

Oft werden beim Vermessungs- und Katasteramt Lage- oder Baupléane eingereicht. Diese ersetzen aber keine
Gebaudeeinmessung, da in ihnen nur der geplante Bauzustand dargestellt wird, ohne in der Regel einen ge-
nauen Bezug zu den Grundstucksgrenzen herzustellen.

Fur die Fortfihrung des Katasters und somit den amtlichen Nachweis des Geb&udes wird die Vermessung des
fertig gestellten Gebaudes mit dem genauen Bezug zu den Grenzen bendtigt.

Wie wird der Eigentiimer dartber informiert, dass sein Gebaude einmessungspflichtig
ist?

Seit einigen Jahren weisen die Baudmter bei Erteilung einer Baugenehmigung auf die Einmessungspflicht hin.
Nicht zuletzt machen auch Architekten auf die Einmessungspflicht aufmerksam.



Warum werden die Eigentimer teilweise erst so spéat an ihre Verpflichtung zur Ein-
messung erinnert?

Sobald das Vermessungs- und Katasteramt von der Fertigstellung des Gebaudes oder der fehlenden Gebau-
deeinmessung erfahrt, erinnern Mitarbeiter des Amtes den Eigentiimer oder Erbbauberechtigten an seine Pflicht
zur Einmessung seines Gebaudes. Dass die Erinnerung in Einzelféllen erst nach Jahren erfolgt, liegt daran,
dass das Vermessungs- und Katasteramt erst tatig werden kann, wenn es die nétigen Informationen bekommt
(z. B. eine Mitteilung des Bauordnungsamtes oder einen Hinweis durch einen Feldvergleich).

Darf das Vermessungs- und Katasteramt von sich aus tatig werden und Geb&ude ein-
messen?

Beauftragt ein Eigentimer innerhalb der gesetzten Frist keine Vermessungsstelle mit der Einmessung, darf das
Vermessungs- und Katasteramt die Einmessung nach 816 Abs. 3 VermKatG NW selbst vornehmen. Die Kos-
ten werden dem Eigentimer in Rechnung gestellt. Zum Zweck der Vermessung darf das Grundstiick gemaf § 6
Abs. 1 VermKatG NW betreten werden.

Sobald die Katasterbehdrde die erforderliche Vermessung zur Erfullung der Gebaudeeinmessungspflicht ge-
mal § 16 Abs. 3 VermKatG NRW veranlasst hat, fallt eine zusatzliche Gebihr von 80,00 Euro zu den Vermes-
sungskosten an.

Was kostet die Gebaudeeinmessung?

Das Vermessungs- und Katasteramt und alle Offentlich bestellten Vermessungsingenieure sind ver-
pflichtet, Gebaudeeinmessungen nach dem Vermessungsgebuhrentarif (VermWertGebT. Tarifstelle 4.2)
abzurechnen, der in ganz Nordrhein-Westfalen gilt. Die Vermessungsgebihrenordnung Nordrhein- Westfa-
lens regelt in der jeweils gultigen Fassung die Hohe der Kosten fur die Gebaudeeinmessung.

Die Ubernahme der Gebaudeeinmessung in das Liegenschaftskataster erfolgt kostenlos.
Gebihr in Abhangigkeit zu den Normalherstellungskosten

Grundlage fir die Berechnung der Gebihren sind die Normalherstellungskosten zum Bau eines Gebaudes
nach dem Erlass des Bundesministeriums fiir Verkehr, Bau- und Wohnungswesen vom 01.12.2001 nach dem
Preisstand aus dem Jahr 2000 (NHK 2000). Zuschlage und Anpassungsfaktoren sowie die tatsachlichen Her-
stellungskosten oder der heutige Wert des Gebaudes werden dabei nicht beriicksichtigt.

Zur Berechnung dieser spezifischen Gebuhr sind zunéchst die Normalherstellungskosten des betreffenden Ge-
baudes zu ermitteln. Diese ermittelt das Vermessungs- und Katasteramt, in dem es die Angaben aus der Bau-
genehmigung des Gebaudes zur Berechnungsgrundlage heranzieht. Danach ergibt sich die H6he der Gebuhr
aus der nachstehenden Tabelle.

Auszug aus dem Gebuhrentarif

(VermWerGebT)

Stufe NHK Gebuhr
1 bis 25.000,00 € 300,00 €
2 bis 75.000,00 € 480,00 €
3 bis 300.000,00 € 830,00 €
4 bis 600.000,00 € 1.350,00 €
5 bis 1.000.000,00 € 2.100,00 €

Gebuhren fur Gebaude mit hoheren Normalherstellungskosten erfragen Sie bitte beim Vermessungs- und Ka-
tasteramt.

Die Gebihr fir die Vermessung unterliegt der gesetzlichen Mehrwertsteuerpflicht.

ErmafRigungen

Werden Gebaudeeinmessungen in zeitlichem und direktem értlichen Zusammenhang mit Fortfihrungsvermes-
sungen anderer Art ausgefihrt, ermafigt sich die Gebihr um 10 Prozent.

Werden Gebaude auf aneinander grenzenden Grundstiicken gemeinsam eingemessen, ermafigt sich die Ge-
bihr fir jede Gebaudeeinmessung um 20 Prozent, wobei die héchste Gebihr um 20 Prozent der zweithdchsten
Gebuhr zu ermaRigen ist. Gibt es mehrere Antrage mit identischer hochster Gebiihr, so sind alle Gebiihren
jeweils um 20 Prozent zu ermaRigen.



Auszug aus dem Vermessungs- und Katastergesetz fir das Land Nordrhein- Westfalen
§ 6 Betreten von Grundsticken und baulichen Anlagen

(1) Personen, die mit 6rtlichen Arbeiten zur Durchfiihrung dieses Gesetzes beauftragt sind, sind berechtigt, bei
der Erfullung ihres Auftrags Grundstiicke und bauliche Anlagen zu betreten und zu befahren, um die nach
pflichtgeméaRem Ermessen erforderlichen Arbeiten vorzunehmen. Sie kdnnen Personen, die an der Vermes-
sung oder Abmarkung ein rechtliches Interesse haben, hinzuziehen. Wohnungen dirfen nur mit Einwilligung der
Wohnungsinhaberin oder des Wohnungsinhabers betreten werden.

§ 16 Pflichten der Eigentiimerinnen und Eigentiimer und Nutzungsberechtigten

(1) Die Eigentiimerin und der Eigentiimer oder die Nutzungsberechtigte und der Nutzungsberechtigte eines
Grundstuicks ist verpflichtet, der Katasterbehtrde auf Anforderung die fir die Fortfiihrung des Liegenschaftska-
tasters notwendigen Angaben zu machen und die Vermessung auf eigene Kosten durchfiihren zu lassen, wenn
sie fir die Ubernahme von Veranderungen in das Liegenschaftskataster erforderlich ist.

(2) Wird auf einem Grundstiick ein Gebaude errichtet oder in seinem Grundriss veréndert, so haben die jeweili-
gen Eigentimerinnen und Eigentimer oder Erbbauberechtigten auf eigene Kosten das Gebaude oder die
Grundrissveranderung durch die Katasterbehorde oder durch Offentlich bestellte Vermessungsingenieurinnen
und Offentlich bestellte Vermessungsingenieure einmessen zu lassen (...).

(3) Die Katasterbehdrde kann zur Erfullung der Pflichten nach den Absatzen 1 und 2 das Erforderliche entspre-
chend einer Rechtsverordnung (8§ 29 Nr. 11) auf Kosten der Verpflichteten veranlassen.

(4) Die Eigentimerin und der Eigentiimer eines Grundstiicks, das im Grundbuch nicht eingetragen ist, sind ver-
pflichtet, der Katasterbehorde Urkunden auf Anforderung zur Verfliigung zu stellen, aus denen sich ihr Eigen-
tumsrecht ergibt.

Haben Sie Fragen?

Wir beantworten sie Ihnen gern.

Stadt Milnster

Vermessungs- und Katasteramt
Albersloher Weg 33

48127 Munster

Telefon: 0251 492 -6256
492 - 6255
492 - 6252
492 - 6251
Telefax: 0251 492 -7755
E-Mail: katasteramt@stadt-muenster.de
Internet: www.muenster.de/stadt/katasteramt
Offnungszeiten: Mo - Mi 8.00 - 16.00 Uhr
Do 8.00 - 18.00 Uhr

Fr 8.00 - 13.00 Uhr



	Gebäudeeinmessungspflicht
	Warum müssen Sie Ihr Gebäude einmessen lassen?
	Welche Gebäude müssen Sie einmessen lassen?
	Ab wann unterliegen Gebäude der Einmessungspflicht?
	Wer ist verpflichtet, die Einmessung zu veranlassen und wer trägt die Kosten?
	Wer darf Gebäude einmessen?
	Können Lage- oder Baupläne eine Gebäudeeinmessung ersetzen?
	Wie wird der Eigentümer darüber informiert, dass sein Gebäude einmessungspflichtig ist?
	Warum werden die Eigentümer teilweise erst so spät an ihre Verpflichtung zur Einmessung erinnert? 
	Darf das Vermessungs- und Katasteramt von sich aus tätig werden und Gebäude einmessen? 
	Was kostet die Gebäudeeinmessung?
	Auszug aus dem Gebührentarif (VermWerGebT)
	Ermäßigungen 
	Auszug aus dem Vermessungs- und Katastergesetz für das Land Nordrhein- Westfalen 
	Haben Sie Fragen?



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata pogodnih za pouzdani prikaz i ispis poslovnih dokumenata koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice




